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Ausschuss für     

15.04.2015     

AUT 2015/04     

 

 Geschäftsstelle Gemeinderat 

 Schriftführerin: Maria Jäger 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Ausschuss für Umwelt und 
Technik 
15.04.2015, Nr. AUT 2015/04 
 

 
Öffentlich 

1. Forsteinrichtung 2016 - 2025 im Stadtwald Ravensburg 
- Zielfestlegung 
Vorlage: DS 2015/096 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

 

Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmt der vorliegenden Zielfestlegung für die 

anstehende Forsteinrichtung einschließlich der dargelegten Vorgehensweise zu.  

 

2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Haus der Katholischen Kirche - Herren-
straße / Wilhelmstraße" 
- Auslegungsbeschluss 
Vorlage: DS 2015/106 

  

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 9  Nein 2  Enthaltung 0   

Beschluss: 

1. Der Änderung des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
"Haus der Katholischen Kirche - Herrenstraße / Wilhelmstraße" wird zugestimmt.  

2. Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Haus der Katholischen 
Kirche - Herrenstraße / Wilhelmstraße" bestehend aus Lageplan, textlichen Fest-
setzungen, örtlichen Bauvorschriften und Begründung sowie dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan, jeweils vom 12.03.2015, wird zugestimmt. 

3. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einschließlich textlichen 
Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften und Begründung sowie der Vorhaben- 
und Erschließungsplan, jeweils vom 12.03.2015, wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. 
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3. Bebauungsplan "Krumme Gasse" 
- Änderung des Geltungsbereiches 
Vorlage: DS 2015/093 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

1. Der Änderung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "Krumme Gasse" 
wird zugestimmt.  

2. Der Beschluss über die Änderung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt zu machen. 

3. Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
öffentlich zu unterrichten. 

 

 

4. Bebauungsplan "Ziegelstraße / Friedrich-Schiller-Straße" 
- Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: DS 2015/095 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Bebauungsplan Nr. 203 "Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Schubert-
str., Wilhelm-Hauff-Str., Gottlieb-Daimler-Str., nördlich Flurstück Nr. 1209, Am 
Moltkeplatz, Jahnstr., Schillerstr., Ziegelstr., Neuwiesenstr., Rudolfstr., Olgastr. 
und Pfannenstiel" vom 25.06.1968 sowie der Bebauungsplan Nr. 203/1 "Be-
bauungsplanänderung zwischen Jahnstr./Zwergerstr./Ziegelstr./Friedrich-Schiller-
Str." vom 11.07.1992 sind in einem Teilbereich zu ändern. 

2. Für das Gebiet "Ziegelstraße/Friedrich-Schiller-Straße" ist entsprechend des um-
grenzten Bereiches gemäß Lageplan des Stadtplanungsamtes vom 26.03.2015 
ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufzustel-
len. Im beschleunigten Verfahren wird keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. 

3. Der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB öffentlich bekannt zu machen. 

4. Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
öffentlich zu unterrichten und die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB durchzuführen. 
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5. Kindertagesstätte St. Felicitas und Neubau Familientreff 
- Sachbeschluss 
- Vorberatung 
Vorlage: DS 2015/099 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

1. Die Kindertagesstätte St. Felicitas wird um eine Gruppe für Kinder unter 3 Jahren 
und eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (Ü3) und/oder ggf. mit Altersmi-
schung erweitert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.800.000 €, bereitgestellt 
im Haushalts- und Finanzplan unter Fipo 2.4641.9410.000-1030. 

2. An der Kindertagesstätte wird ein Familientreff angebaut. Die Gesamtkosten be-
laufen sich auf 1.000.000 €, bereitgestellt im Haushalts- und Finanzplan unter 
Fipo 2.4990.9400.000-0100. Der Träger beteilligt sich mit 500.000 € * am Neubau 
des Familientreffs. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Baumaßnahme durchzuführen.  
Der Neubau ist mit dem Energiestandard EnEV -30% zu errichten. 

 

*Hinweis: Beschlussvorschlag wurde geändert. 

 

6. Bekanntgaben, Verschiedenes 
a) Zwischenbericht Abfallwirtschaft 
b) StandTiefgarage Marienplatz  
c) Werkswohnungen Goßnerstraße 

  

Beratungsergebnis: stattgefunden 

 

 

Ergebnis: 

 

siehe Niederschrift 

 

 

 

 

Verteiler: 

1. Stadträte 

2. alle städt. Ämter 

3. Presse 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

16.04.2015 

 

gez. Maria Jäger 
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